
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
Weihnachten, das ist für viele von uns beides: eine Zeit der Besinnung auf das, was uns wirklich wichtig ist – 
und eine Zeit, um neue Zuversicht zu schöpfen und mit frischem Mut voranzugehen. 
Für manche Mitbürgerinnen und Mitbürger ist diese Zeit aber auch eine besonders schwere Zeit, weil sie im 
vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren haben und deshalb, besonders in der Weihnachtszeit, von 
Traurigkeit erfüllt sind. Ihnen gilt mein besonderes Mitgefühl und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass auch Sie 
ein bisschen Weihnachtsfreude erleben dürfen. 
 
Wie im Oktober Gemeindeblatt bekanntgegeben geht unser Bürgermeister Herbert Saft in den wohlverdienten 
Ruhestand. Herr Saft hat 15 Jahre lang die Gemeinde Kalchreuth erfolgreich und mit vollem Einsatz geführt. 
Dafür sind wir Ihm großen Dank verpflichtet. Vielfältige Projekte hat er mit Beharrlichkeit in all den Jahren umge-
setzt. Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger waren auch immer sein Anliegen. Wir sind ihm zu großen Dank 
verpflichtet und wünschen Ihm alles erdenklich Gute und vor allem viel Gesundheit für seinen Ruhestand. 
 
Auch im kommenden Jahr stehen wieder große Aufgaben für unsere Gemeinde an. Unsere großen Baustellen 
sind die Ortskernsanierung mit der Neugestaltung des Dorfplatzes und der Nebenstraßen. 
In der Schule laufen die Sanierung der Sanitäranlagen und die Schaffung eines barrierefreien Zugangs nach 
Plan und werden im Frühjahr abgeschlossen sein. Die Planungen für den Hortanbau an die Schule werden mit 
Hochdruck vorangetrieben und der Bau soll im Frühjahr beginnen. 
 
Nun nutze ich die Gelegenheit Danke zu sagen, Ihnen allen, die im abgelaufenen Jahr zum Wohle unserer 
Gemeinde gewirkt und somit entscheidend zur Lebensqualität in unserer Gemeinde beigetragen haben. 
Besonders zu erwähnen gilt es hier die Freiwilligen Feuerwehren, die First Responder, die Dorferneuerung 
Röckenhof, den Kulturbahnhof wie auch unsere Seniorenbeauftragten. Danke an alle Mitglieder des 
Gemeinderates für die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
unserer Kindertagesstätten und der Schule sowie allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich in unserer 
Gemeinde ehrenamtlich engagieren. 
 
Danke auch an alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Kalchreuth für Ihre erfolgreiche 
Arbeit. 
 
In diesem Sinn darf ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
im Namen des Gemeinderates und der gesamten  
Gemeindeverwaltung sowie ganz persönlich  
ein frohes und friedliches Weihnachtsfest wünschen. 
 
Ihr 2. Bürgermeister  
Otto Klaußner 
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Amtstage Notariat Dr. Martini 
Am Mittwoch, 06.12.2023    
von 15 – 18 Uhr  
im Rathaus Heroldsberg, Hauptstr. 104, Tel. 0911/5185729. 
Es wird gebeten, Beurkundungen bis spätestens eine 
Woche vor den oben genannten Terminen beim Notariat 
Dr. Martini in Erlangen, Hofmannstr. 32, 
Tel. 09131/976060, anzumelden. 

Eckental-Heroldsberg-Kalchreuth-Gräfenberg-Igensdorf 
Die aktuell zuständige Notdienst-Apotheke erfahren Sie 
im Internet, unter www.aponet.de, zusätzlich ist sie an 
jeder Apotheke ausgehängt. 
Bitte nehmen Sie den Notdienst (Notdienstgebühr 2,50 €) 
am Wochenende möglichst in der Zeit von 11-12 Uhr oder 
von 17-18 Uhr in Anspruch. 

Gemeindeblatt Kalchreuth 
Herausgeber: Gemeinde Kalchreuth 

Rathausstr. 1, 90562 Kalchreuth 
gemeinde@kalchreuth.de 

 
Redaktion und Susann Becker 
Anzeigenverwaltung: Telefon 0911/ 51 83 44-14 

Telefax 0911/ 51 83 44-39 
susann.becker@kalchreuth.de 

 
Gestaltung u. Druck: Druckerei Stengl, Neunkirchen a. Brand 
 
Bezugspreis inclusive  
Hauszustellung: kostenlos 
 
Das Gemeindeblatt erscheint jeweils zum Monatsbeginn. 
Anzeigenschluss ist immer der 18. des Vormonats. 

Impressum:

Zahnärztlicher Notfalldienst
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Frau Annette Müller (Tel.: 0173 / 669 41 39) 
Vertretung: Eva-Maria Wronsky (Tel.: 0911 / 5187610) 
 
Liebe Senioren und Angehörige,  
wir sind die Ansprechpartner und zugleich  
das Sprachrohr für Senioren und deren  
Angehörige. 
 
Wir informieren, beraten und unterstützen bei allen Fragen, 
die mit dem Älterwerden, aber auch mit der Pflege und 
Versorgung älterer Menschen zusammenhängen (und  
vermitteln ggf. professionelle Hilfe.). 
 
Nächster Sprechtag ist am  
Mittwoch, den 06.12.2023, von 14-17 Uhr 
im Rathaus Kalchreuth, 1. Stock. 
Um telefonische Anmeldung wird gebeten. 

Wer gerade Notdienst hat, erfahren Sie im Internet unter   
www.notdienst-zahn.de 
Presse  Mittelfranken  Bereich  Zeitraum 
oder unter der Tel. Nr. 0911/ 58 888 355.  
Sprechstunde in der Praxis ist von 10 - 12 Uhr.  

und von 18 - 19 Uhr.

Apotheken Notdienst 

Notar

Müllabfuhrtermine im Dezember 2023 Seniorenbeauftragte

Alle Gemeindeteile 
Freitag 29.12.2023   Papiercontainer, Papiertonne und  

gelber Sack 

Kalchreuth 
Dienstag 05.12.2023 Rest- und Biomülltonne 
Dienstag 19.12.2023   Rest- und Biomülltonne 

Käswasser, Röckenhof, Minderleinsmühle,  
Gabermühle und Kreuzweiher 
Mittwoch 06.12.2023 Rest- und Biomülltonne 
Mittwoch 20.12.2023 Rest- und Biomülltonne 

Wir bitten Sie, die Mülltonnen ab 06.00 Uhr bereitzustellen! 

Nachbarschaftshilfe 

Unterstützung von Mitbürgerinnen und Mitbürgern in 
besonderen Situationen.  
Insbesondere gibt es das Angebot für Einkaufs- oder 
Besuchsdienste, Hilfe bei Formularen, Fahrten zum Arzt 
und weiteres mehr. Die Hilfsangebote sind erst einmal als 
einmalige Aktion gedacht.  

Bitte nehmen Sie die Angebote gerne in Anspruch! Die 
Helfer freuen sich auf Ihre Nachfrage. Was müssen Sie 
dafür tun? 

Rufen Sie eine unserer Telefonnummern an oder schrei-
ben Sie eine Mail. Wir klären alles weitere mit Ihnen und 
vermitteln Ihnen so bald wie möglich ein Hilfsangebot. 

Susanne Giering, Tel. 0173/3630714 oder 0911/5183780, 
Susanne.giering@gmx.de 
Annette Müller, Tel. 0173/6694139  
Eva Wronsky, Tel. 5187610 
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Bauleitplanung – Kalchreuth Nr. 31 „Solarpark 
Steinwiesen“ 
Für den Bebauungsplan Kalchreuth Nr. 31 „Solarpark 
Steinwiesen“ und die dazugehörige Flächennutzungs -
plan änderung, wurden die Abwägungen zu den 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, welche 
im Rahmen der frühzeitigen Beteilung eingingen, behan-
delt und beschlossen. Im Anschluss wurde der Entwurf 
des Bebauungsplans gebilligt und dessen Auslegung 
beschlossen. 

 

Pfadfinder – Förderung Freizeitfahrt 
Für die anstehende Fahrt zur „Waldweihnacht“ der 
Pfadfinder Kalchreuth, hat der Gemeinderat, auf Antrag, 

eine Bezuschussung in Höhe von 1.000 €, im Rahmen der 
Richtlinien zur Förderung der Vereinsarbeit in der 
Gemeinde Kalchreuth, beschlossen. 

 

Jahresantrag – Städtebauförderung Kalchreuth 
Für das Jahr 2024 wurde ein Jahresantrag zur Bund-
Länder-Städtebauförderung in Höhe von 1.870.000,00 € 
beschlossen.   

 

Antrag auf isolierte Befreiung; Gartenhaus 
Für die Errichtung eines Gartenhauses in der Erlenstraße 
wurde eine Befreiung vom geltenden Bebauungsplan erteilt, 
welcher die Unzulässigkeit von Nebenanlagen festsetzt.  

Bericht aus dem Gemeinderat vom 09.11.2023

GEMEINDE KALCHREUTH  
 

BEKANNTMACHUNG 
der Wahl des Feuerwehrkommandanten und dessen 

Stellvertreter  
-Freiwilligen Feuerwehr Kalchreuth-  

 
1. Am 13.12.2023 findet im Feuerwehrhaus Kalchreuth, 

Dorfplatz 15, 90562 Kalchreuth um 19 Uhr eine 
Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Kalchreuth zur oben genannten Wahl statt.  Dazu wer-
den alle Feuerwehrdienstleistenden der Freiwilligen 
Feuerwehr Kalchreuth – einschließlich der hauptamtli-
chen Kräfte und der Feuerwehranwärter, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben (Wahlberechtigte) – ein-
geladen.  

 
2. Wer wird gewählt 

 
Nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 des Bayer. Feuerwehrgeset -
zes (BayFwG) ist der Feuerwehrkommandant und des-
sen Stellvertreter aus der Mitte der Wahlberechtigten 
zu wählen. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. 

 
3. Wer kann gewählt werden 

 
Feuerwehrkommandant oder dessen Stellvertreter 
kann nur werden, wer nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres mindestens vier Jahre in einer 
Feuerwehr Dienst geleistet und die vorgeschriebenen 
Lehrgänge mit Erfolg besucht hat. Ausnahmsweise 
genügt es, wenn den Umständen nach anzu-nehmen 
ist, dass der Betreffende solche Lehrgänge in ange-
messener Frist mit Erfolg besuchen wird (Art. 8 Abs. 3 
BayFwG). 

 
Seine Aufgabe ist es, für die Einsatzbereitschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr zu sorgen, Einsätze zu leiten, 

die fachliche Ausbildung der Feuerwehrkräfte zu lei-
ten, Dienstgrade zu ernennen sowie die Gemeinde in 
Fragen des abwehrenden Brandschutzes und des 
technischen Hilfsdienstes zu bera-ten (Art. 8 Abs. 1 
BayFwG). 

 
4. Wahlvorschläge  
 

Wahlvorschläge können in der Dienstversammlung 
schriftlich oder mündlich beim Wahlleiter vorgebracht 
werden. Die Vorschläge können, von den Wahlbe -
rechtigten, auch vorab schriftlich bei der Gemeinde 
Kalchreuth, Rathausstraße 1, 90562 Kalchreuth einge-
reicht werden.  

 
5. Wahlleiter und Wahlausschuss 
 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder ein 
Stellvertreter oder Beauftragter (Art. 39 GO) leitet die 
Wahl (Wahlleitung). Der Wahlleitung stehen zwei von 
der Versammlung durch Zuruf bestimmte Beisitzer zur 
Seite. Werden mehr als zwei Personen durch Zuruf 
vorgeschlagen, findet eine Wahl zwischen den vorge-
schlagenen Personen statt. Wahlleitung und Beisitzer 
bilden den Wahlausschuss. Wer selbst zur Wahl steht, 
kann nicht Mitglied des Wahlausschusses sein. Der 
Wahlausschuss wird daher erst nach Abgabe der 
Wahlvorschläge gebildet. 

 
6. Wahlhandlung 
 
6.1. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Stellver -

tretung ist nicht zulässig. Der Wahlleiter erläutert die 
Grundsätze des Wahlverfahrens. 

 
6.2. Wahl des Stellvertreters/der Stellvertreter: Für die 

Wahl des Stellvertreters des Feuerwehrkomman -
danten gelten diese Regelungen entsprechend. 
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6.3. Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl 
 

Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Personen 
schriftlich oder durch Zuruf der Wahlversammlung 
zur Wahl vor. Die Wahlleitung nennt die Vorge -
schlagenen und befragt sie, sofern sie anwesend 
sind, ob sie sich der Wahl stellen wollen. Die 
Vorschläge können mündlich begründet werden; 
über sie kann auch eine Aussprache stattfinden. Den 
anwesenden Bewerberinnen und Bewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Die Aussprache 
wird geschlossen, wenn keine Wortmeldungen mehr 
vorliegen oder wenn die Versammlung mit Mehrheit 
der Wahlberechtigten den Schluss der Aussprache 
beschließt. 

 
Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchge-
führt; diese dürfen kein äußerliches Kennzeichen tra-
gen, das sie von den im gleichen Wahlgang verwen-
deten Stimmzetteln unterscheidet. Die Wahlleitung 
lässt auf die Stimmzettel die Namen der wählbaren 
und – sofern sie befragt wurden – zur Kandidatur 
bereiten Bewerberinnen und Bewerber setzen. Wird 
nur eine oder keine Person zur Wahl vorgeschlagen, 
so wird die Wahl ohne Bindung an Bewerber durch-
geführt. 

 
6.4. Wahlgang, Stimmabgabe 
 

Die Wahl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimm -
abgabe ist von der Wahlleitung sicherzustellen. 

 
Für eine gültige Stimmabgabe ist immer eine positi-
ve Willensbekundung erforderlich. Gewählt wird, 
indem einer der Wahlvorschläge in eindeutig 
bezeichnender Weise gekennzeichnet wird. 
Streichungen sind nicht als Stimme für nicht gestri-
chene Bewerber zu werten. 

 
Steht nur eine Person zur Wahl, so kann dadurch 
gewählt werden, dass der Wahlvorschlag in einer 
jeden Zweifel ausschließenden Weise gekennzeich-
net oder eine nicht zur Wahl vorgeschlagene wählba-
re Person in eindeutig bezeichnender Weise hand-
schriftlich auf dem Stimmzettel eingetragen wird. 

 
Liegt kein Wahlvorschlag vor, so wird durch eindeu-
tig bezeichnende handschriftliche Eintragung einer 
wählbaren Person auf dem Stimmzettel gewählt. 

 
Die Wahlberechtigten haben den ausgefüllten 
Stimmzettel zusammenzufalten und der Wahlleitung 
oder dem bestimmten Beisitzer zu übergeben. Der 
Wahlausschuss prüft die Stimmberechtigung der 
Abstimmenden. Bei Bedarf hat die Gemeinde hierzu 
vor der Wahl eine Wählerliste anzulegen. Wird die 
Stimmberechtigung anerkannt, so ist der 
Stimmzettel in einen Behälter zu legen. Der 
Wahlausschuss prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob 
der Behälter leer ist.  

 
Wird der Stimmberechtigung einer anwesenden 
Person widersprochen, entscheidet der Wahl-aus-
schuss.  

6.5. Feststellung des Wahlergebnisses, Losentscheid  
 

Nach Abschluss der Wahl prüft der Wahlausschuss 
den Inhalt der Stimmzettel, zählt sie aus und stellt 
das Wahlergebnis fest. Gewählt ist, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
Neinstimmen und Stimmzettel, die überhaupt nicht 
gekennzeichnet wurden oder auf denen nur 
Streichungen vorgenommen wurden, sind ungültig. 
Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen 
ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und 
erhält keine Bewerberin und kein Bewerber die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so fin-
det eine Stichwahl unter den beiden Bewerberinnen 
oder Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt. 
Wenn mehr als zwei Personen die höchste 
Stimmenzahl erhalten haben, ist die Wahl zu wieder-
holen. Wenn mehr als eine Person die zweithöchste 
Stimmenzahl erhalten haben, entscheidet das Los, 
wer in die Stichwahl kommt.  

 
Bei der Stichwahl ist die Person gewählt, die von den 
abgegebenen gültigen Stimmen die höchste 
Stimmenzahl erhält. Bei gleicher Stimmenzahl ent-
scheidet das Los, das die Wahlleitung sofort nach 
Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl in der 
Wahlversammlung ziehen lässt. 

 
7. Wahlannahme  
 

Nach der Wahl befragt die Wahlleitung die gewählte 
Person, ob sie die Wahl annimmt. Lehnt sie ab, ist die 
Wahl zu wiederholen. Abwesende Bewerberinnen und 
Bewerber können die Annahme der Wahl auch im 
Vorfeld schriftlich erklären. 

 
Die Wiederholung der Wahl kann unmittelbar im 
Anschluss an den ersten Wahldurchgang in derselben 
Dienstversammlung erfolgen. 

 
8. Niederschrift  
 

Die Wahlleitung lässt über die Wahl, die Feststellung 
des Wahlergebnisses und die Wahlannahme eine 
Niederschrift fertigen, die der Wahlausschuss unter-
zeichnet. 

 
Kalchreuth, 20.11.2023  
 
gez. 
Stiegler   
 
Bemerkung: Bei den Begriffen "Kommandant" und 
"Stellvertreter" handelt es sich um Funktionsbezeich -
nungen, die für weibliche, männliche und diverse 
Personen gleichermaßen gelten. 

Informationen zur Bürgermeisterwahl 2024 
Alle wichtigen Bekanntmachungen bezüglich der 

Bürgermeisterwahl am 25.02.2024 finden Sie als  Aushang am 
Rathaus und auf unserer Homepage unter www.kalchreuth.de. 
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Bekanntmachung 

der Gemeinde Kalchreuth, Landkreis Erlangen - 
Höchstadt a. d. Aisch  

 
Aufstellung des Bebauungsplanes                                                                                                

Kalchreuth Nr. 31 „Solarpark Steinwiesen “ 
 

Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Der Gemeinderat Kalchreuth hat in der Sitzung am 
15.06.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes für das 
Sondergebiet „Solarpark Steinwiesen“ mit paralleler 
Flächennutzungsplanänderung beschlossen. Der 
Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 den 
ausgearbeiteten Vorentwurf zur Aufstellung des Bebau -
ungsplanes „Solarpark Steinwiesen“ in der Fassung vom 
15.06.2023 gebilligt. und für die vorzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie für die früh-
zeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB bestimmt. 
Die Planunterlagen in der Fassung vom 15.06.2023 lagen 
zur Einsicht vom 08.08.2023 bis 08.09.2023 aus. 

 
In der Sitzung am 09.11.2023 wurden die Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Bürger im Gemeinderat abgewogen und der 
Entwurf des Bebauungsplanes „Solarpark Steinwiesen“ 
gebilligt und für die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Sondergebietes 
für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage innerhalb eines 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetzes „landwirt-
schaftlich benachteiligten Gebietes“, um dem Bedarf an 
erneuerbaren Energien zu entsprechen. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Solarpark 
Steinwiesen“ bestehend aus Planzeichnung und 
Begründung mit Umweltbericht, jeweils in der Fassung 
vom 09.11.2023, sowie weitere Unterlagen (speziellen 
artenschutzrechlichen Prüfung (sap), Blendgutachten) 
sind im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 
2 BauGB in der Zeit vom 

von Montag, den 11.12.2023 bis einschließlich 
Freitag, den 12.01.2024, 

über die Homepage der Gemeinde Kalchreuth:  
https://www.kalchreuth.de/rathaus- 
buergerservice/bekanntmachungen 

 
sowie über das zentrale Landesportal für die 
Bauleitplanung Bayern unter: https://geoportal.bayern.de/ 
bauleitplanungsportal/index.html   
 
veröffentlicht. Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätz-
lich in das Internet eingestellt.  

 
Die zu veröffentlichenden Unterlagen können alternativ in 
der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Kalchreuth  
(Rathausstraße 1, 90562 Kalchreuth) während der allge-
meinen Dienststunden  

 
Montag, Donnerstag u. Freitag von 09.00  – 12.00 Uhr,  
Dienstag von 08.00  – 12.00 Uhr, 
Mittwoch von 16.00  – 18.00 Uhr, 
oder nach Terminvereinbarung eingesehen werden. 

Stellungnahmen können während der Dauer der oben 
genannten Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. 
Sie können bei Bedarf aber auch in der Verwaltung der 
Gemeinde Kalchreuth abgegeben werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Aufstellung des 
Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die 
Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Geltungsbereich  
Der Geltungsbereich liegt östlich von Kalchreuth 
(Landkreis Erlangen-Höchstadt, Regierungsbezirk 
Mittelfranken). Im Geltungsbereich mit zwei Teilflächen 
befinden sich die Flurnummern 1552 (Teilfläche), 1553 
(Teilfläche), 1554 (Teilfläche), 1557, 1558/2, 1559, 1560, 
1561, 1562, 1563, 1565/2, 1566/2, 1567/2, 1568/2 und 
1569. der Gemarkung Kalchreuth. Der Geltungsbereich 
der beiden Teilflächen umfasst insgesamt 4,7 ha. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Geltungsbereich des Vorhabens  
(Ausschnitt BP ohne Maßstab) 
 
Neben den internen Ausgleichsflächen innerhalb des 
Geltungsbereiches sind externe Ausgleichsflächen (Fl. 
Nrn. 1535 und TF 1536 alle Gmk. Kalchreuth) erforderlich, 
diese sind in der obigen Abbildung dargestellt.   
 
Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar: 
 
Mensch • Bestandsbeschreibung und - 

bewertung sowie Auswirkungen  
der Planung auf Wohn- und  
(Nah)Erholungsfunktion  

Fläche • Flächennutzung und  
Flächeninanspruchnahme 

Tiere und • Bestandsbeschreibung und - 
Pflanzen/ bewertung sowie Auswirkungen 
Artenschutz  der Planung auf Tier und 

Pflanzenarten/Biotoptypen 
• Betroffenheit artenschutzrechtlich  

relevanter Arten; Beurteilung  
der Verbotstatbestände des  
speziellen Artenschutz rechts 

Boden • Bestandsbeschreibung und - 
bewertung sowie Auswirkun- 
gen der Planung im Hinblick  
auf Bodenfunktionen und  
-potentiale 
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Wasser • Bestandsbeschreibung und  
-bewertung sowie Auswirkun- 
gen der Planung im Hinblick  
auf Gewässer/Oberflächen- 
wasser und Grundwasser 

Luft/Klima • Bestandsbeschreibung und  
-bewertung sowie Auswirkun- 
gen der Planung im Hinblick  
auf die lufthygienische und kli- 
matische Ausgleichsfunktion 

• Erfordernisse des 
Klimaschutzes 

Landschaftsbild • Bestandsbeschreibung und  
-bewertung sowie Auswirkun- 
gen der Planung hinsichtlich  
der Funktionen des Land- 
schaftsbildes 

Kultur- und Sachgüter • Bestandsbeschreibung und  
-bewertung sowie Auswirkun- 
gen der Planung hinsichtlich  
Boden- und Baudenkmälern 

Sonstige/allgemeine • Wechselwirkungen unter den 
Umweltbelange Schutzgütern 

• Vermeidung von Emissionen  
und sachgerechter Umgang  
mit Abfällen und Abwässern 

• Nutzung erneuerbarer Energien 
• Bodenschutzklausel und  

Umwidmungssperrklausel  
gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

• Darstellung von Landschafts- 
plänen 

• Maßnahmen zur Vermeidung,  
Verminderung und zum Aus- 
gleich nachteiliger Umwelt  
auswirkungen, naturschutz- 
rechtliche Eingriffsregelung 

 
Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen 
liegen ebenfalls aus, diese sind: 
 
Berichte und Gutachten 

- Umweltbericht zum Bebauungsplan mit Grünord -
nungs plan „Solarpark Steinwiesen “  in der Fassung 
vom 09.11.2023, Kapitel B der Begründung 
(Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, Landschaft/ Landschaftsbild, 
Kultur- und Sachgüter, Fläche sowie weitere umwelt-
bezogenen Belange) 

- Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP) für „Solarpark Steinwiesen“ Landkreis 
Erlangen-Höchstadt 

 
Umweltbelange aus Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB: 

- Schutzgut Mensch:  
Mögliche Blendwirkung,  

- Schutzgut Boden: 
Boden für Landwirtschaft, teilweise günstige 
Produktionsbedingungen, Erhalt Bodenfunktionen, 
keine Altlasten  

- Schutzgut Wasser: 
Umgang mit Niederschlagswasser, Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen, Lage außerhalb vom 
Überschwemmungsgebiet 

- Schutzgut Pflanzen, Tiere: 
Ausgleichsflächen und Kompensation 

- Schutzgut Landschaft: 
Maßnahmen zur Eingrünung der Anlagenflächen, 
Landschaftsbild 

- Schutzgut Fläche:  
Flächenverbrauch 

- Sonstige bzw. allgemeine umweltbezogenen Belange: 
Standorteignung aufgrund Vorbelastung, Alterna -
tivenprüfung; Nutzung und Förderung erneuerbarer 
Energien, Flächenverbrauch/Verlust von landwirt-
schaftlicher Fläche, Sichtbezug zu Baudenkmälern, 
Brandschutz, Abstand zu Gehölzbeständen, Einfluß 
des Vorhabens auf die Bahnlinie, Agri PV, 
Rückbauverpflichtung 

 
Datenschutz:  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. 
V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhal-
ten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit -
planverfahren“, das ebenfalls veröffentlicht ist. 
 
Kalchreuth, 01.12.2023 
Gemeinde Kalchreuth 
 
Otto Klaußner 
Zweiter Bürgermeister 

 

Bekanntmachung 
der Gemeinde Kalchreuth, Landkreis Erlangen - 

Höchstadt a. d. Aisch  
 

9. Änderung des Flächennutzungsplanes                   
Sondergebiet „Solarpark Steinwiesen“ 

 
Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Gemeinderat Kalchreuth hat in der Sitzung am 
15.06.2023 die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Sondergebiet Solarpark Steinwiesen“ beschlossen. 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 
den ausgearbeiteten Vorentwurf zur 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gebilligt und für die vorzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie für die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB bestimmt. Die Planunterlagen in der Fassung vom 
15.06.2023 lagen zur Einsicht vom 08.08.2023 bis 
08.09.2023 aus. 
 
In der Sitzung am 09.11.2023 wurden die Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Bürger im Gemeinderat abgewogen und der 
Entwurf zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans 
„Solarpark Steinwiesen“ in diesem Bereich gebilligt und 
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für die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB bestimmt. 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Sondergebietes 
für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage innerhalb eines 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetzes „landwirt-
schaftlich benachteiligten Gebietes“, um dem Bedarf an 
erneuerbaren Energien zu entsprechen. 
Es wird die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaik -
anlage geplant. Hierfür wird auf Ebene des Flächennut -
zungsplanes eine Sonderbaufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Freiflächen-
Photovoltaik“ ausgewiesen. 
Mit der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes soll die 
Rechtsgrundlage für den im Parallelverfahren aufzustel-
lenden Bebauungsplan „Solarpark Steinwiesen“ geschaf-
fen werden. 
Der Entwurf zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes 
bestehend aus Planzeichnung und Begründung mit 
Umweltbericht, jeweils in der Fassung vom 09.11.2023, 
sowie weitere Unterlagen (speziellen artenschutzrechlichen 
Prüfung (sap), Blendgutachten) sind im Rahmen der öffent-
lichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

von Montag, den 11.12.2023 bis einschließlich 
Freitag, den 12.01.2024, 

über die Homepage der Gemeinde Kalchreuth :  
https://www.kalchreuth.de/rathaus- 
buergerservice/bekanntmachungen 
 
sowie über das zentrale Landesportal für die 
Bauleitplanung Bayern unter: https://geoportal.bayern.de/ 
bauleitplanungsportal/index.html   
 
veröffentlicht. Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätz-
lich in das Internet eingestellt.  
 
Die zu veröffentlichenden Unterlagen können alternativ in 
der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Kalchreuth  
(Rathausstraße 1, 90562 Kalchreuth) während der allge-
meinen Dienststunden  
 
Montag, Donnerstag u. Freitag von 09.00 – 12.00 Uhr,  
Dienstag von 08.00 – 12.00 Uhr, 
Mittwoch von 16.00 – 18.00 Uhr, 
oder nach Terminvereinbarung eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen können während der Dauer der oben 
genannten Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. 
Sie können bei Bedarf aber auch in der Verwaltung der 
Gemeinde Kalchreuth abgegeben werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über die 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn 
die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
9. Änderung des Flächennutzungsplans nicht von 
Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4a 
Abs. 5 BauGB). 
 
Änderungsbereich  
Der Änderungsbereich liegt östlich von Kalchreuth 
(Landkreis Erlangen-Höchstadt, Regierungsbezirk 
Mittelfranken). Im Geltungsbereich mit zwei Teilflächen 
befinden sich die Flurnummern 1552 (Teilfläche), 1553 

(Teilfläche), 1554 (Teilfläche), 1557, 1558/2, 1559, 1560, 
1561, 1562, 1563, 1565/2, 1566/2, 1567/2, 1568/2 und 
1569. der Gemarkung Kalchreuth. Der Geltungsbereich 
der beiden Teilflächen umfasst insgesamt 4,7 ha. 
 
Dieser Bereich soll als Sondergebiet ausgewiesen wer-
den. Die Lage und Abgrenzung sind aus dem nachfolgen-
den Kartenausschnitt ersichtlich (maßstabslos). 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Übersicht: Lage des Vorhabens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. Geltungsbereich des Vorhabens (ohne Maßstab) 
 
Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar: 
 
Mensch • Bestandsbeschreibung und  

-bewertung sowie Auswirkungen  
der Planung auf Wohn- und  
(Nah)Erholungsfunktion  

Fläche • Flächennutzung und Flächen- 
inanspruchnahme 

Tiere und Pflanzen/ • Bestandsbeschreibung und  
Artenschutz -bewertung sowie Auswirkungen  

der Planung auf Tier und  
Pflanzenarten/Biotoptypen 

• Betroffenheit artenschutzrecht- 
lich relevanter Arten;  
Beurteilung der Verbotstat- 
bestände des speziellen  
Artenschutzrechts 
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Boden • Bestandsbeschreibung und  
-bewertung sowie Auswirkun- 
gen der Planung im Hinblick  
auf Bodenfunktionen und  
-potentiale 

Wasser • Bestandsbeschreibung und  
-bewertung sowie Auswirkun- 
gen der Planung im Hinblick  
auf Gewässer/Oberflächen- 
wasser und Grundwasser 

Luft/Klima • Bestandsbeschreibung und  
-bewertung sowie Auswirkun- 
gen der Planung im Hinblick  
auf die lufthygienische und  
klimatische Ausgleichsfunktion 

• Erfordernisse des  
Klimaschutzes 

Landschaftsbild • Bestandsbeschreibung und  
-bewertung sowie Auswirkun- 
gen der Planung hinsichtlich  
der Funktionen des Land- 
schaftsbildes 

Kultur- und Sachgüter • Bestandsbeschreibung und  
-bewertung sowie Auswirkun- 
gen der Planung hinsichtlich  
Boden- und Baudenkmälern 

Sonstige/allgemeine • Wechselwirkungen unter den 
Umweltbelange Schutzgütern 

• Vermeidung von Emissionen  
und sachgerechter Umgang  
mit Abfällen und Abwässern 

• Nutzung erneuerbarer Energien 
• Bodenschutzklausel und  

Umwidmungssperrklausel  
gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

• Darstellung von Landschafts- 
plänen 

• Maßnahmen zur Vermeidung,  
Verminderung und zum  
Ausgleich nachteiliger Umwelt- 
auswirkungen, naturschutz- 
rechtliche Eingriffsregelung 

 
Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen 
liegen ebenfalls aus, diese sind: 
 
Berichte und Gutachten 

- Umweltbericht zur 9. Änderung des Flächennut -
zungsplans im Bereich „Solarpark Steinwiesen“  in der 
Fassung vom 09.11.2023, Kapitel B der Begründung 
(Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, Landschaft/ Landschaftsbild, 
Kultur- und Sachgüter, Fläche sowie weitere umwelt-
bezogenen Belange) 

- Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP) für „Solarpark Steinwiesen“ Landkreis 
Erlangen-Höchstadt 

 
Umweltbelange aus Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB: 

- Schutzgut Mensch:  
Mögliche Blendwirkung,  

- Schutzgut Boden: 
Boden für Landwirtschaft, teilweise günstige Produk -
tionsbedingungen, Erhalt Bodenfunktionen, keine 
Altlasten  

- Schutzgut Wasser: 
Umgang mit Niederschlagswasser, Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen, Lage außerhalb vom 
Überschwemmungsgebiet 

- Schutzgut Pflanzen, Tiere: 
Ausgleichsflächen und Kompensation 

- Schutzgut Landschaft: 
Maßnahmen zur Eingrünung der Anlagenflächen, 
Landschaftsbild,  

- Schutzgut Fläche:  
Flächenverbrauch 

- Sonstige bzw. allgemeine umweltbezogenen Belange: 
Standorteignung aufgrund Vorbelastung, Alterna -
tivenprüfung; Nutzung und Förderung erneuerbarer 
Energien, Flächenverbrauch/Verlust von landwirt-
schaftlicher Fläche, Sichtbezug zu Baudenkmälern, 
Brandschutz, Abstand zu Gehölzbeständen, Einfluss 
des Vorhabens auf die Bahnlinie, Agri PV 

 
Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umwelt -
verbänden: 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S.1 Nr. 2 
UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß 
§ 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausge-
schlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht 
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte gel-
tend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 
 
Datenschutz:  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. 
V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhal-
ten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
planverfahren“, das ebenfalls veröffentlicht ist. 
 
Kalchreuth, 01.12.2023 
Gemeinde Kalchreuth 
 
Otto Klaußner 
Zweiter Bürgermeister 
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Wir, die Gemeinde Kalchreuth, ca. 3000 Einwohner, 
im Landkreis Erlangen-Höchstadt, 

 
suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 
einen Landschaftsgärtner (m/w/d)  

unbefristet in Vollzeit 
 

zur Verstärkung unseres Bauhof-Teams. 
 
Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung, 
den Besitz der Führerscheinklasse C, Bereitschaft 
zum Winterdienst, Dienst gelegentlich auch außer-
halb der Regelarbeitszeit, sowie Rufbereitschaft. 
Ferner setzen wir Zuverlässigkeit, selbständiges und 
eigenverantwortliches Arbeiten, Teamfähigkeit und 
freundliches, bürgerorientiertes Verhalten voraus. 
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den 
Bestimmungen des TVöD. Die regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden. 
 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf, 
Tätigkeitsnachweise) bis 31.01.2024 an die 
Gemeinde Kalchreuth,  
 
Rathausstraße1, 90562 Kalchreuth.  
Gerne auch per E-Mail an: gemeinde@kalchreuth.de. 
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Tichatschek-Kult 
Tel. 0911/518344-11. 

Adventsmarkt Kalchreuth,  
Sonntag, 10.12.2023 
 
Nachdem unser Adventsmarkt im vergangenen Jahr sehr 
gut besucht war und der Dorfplatz mehr Raum für Buden 
und Besucher bietet, werden die Buden, in denen 
Kalchreuther Vereine und einzelne Anbieter weihnachtli-
che Produkte und kulinarische Köstlichkeiten anbieten, 
auch dieses Jahr wieder auf dem Dorfplatz aufgestellt.  
 
Neben den Buden auf dem Dorfplatz bieten die 
Landfrauen im Gemeindehaus Kaffee und die beliebten, 
selbstgebackenen Kuchen an und im Obergeschoss ver-
kauft Frau Michelzöbelein allerlei aus Papier. 
 
Als besonderes Highlight ist Martin Böhm, zur Freude für 
Groß und Klein, mit seinen Alpakas im Hof des alten 
Forsthauses. 
 
Während des Marktgeschehens ist die Kreisstraße über 
den Dorfplatz gesperrt.  
 
PROGRAMM 
11.30 Uhr Im Anschluss an den Gottesdienst  

Eröffnung durch 2. Bürgermeister Otto 
Klaußner, Pfr. Christoph Thiele,  
das Kalchreuther Christkind und den 
Posaunenchor Kalchreuth. 

 
Ab 13.00 Uhr Kaffee und Kuchen von den Landfrau -

en im Gemeindehaus 
 
13 -16.00 Uhr Die Kalchreuther Alpakas besuchen 

den Adventsmarkt im Hof des alten 
Forsthauses. 

 
15.00 Uhr Kirchenführung mit Ernst Bayerlein 
 
Den ganzen Nachmittag wird der Markt mit weihnachtli-
cher Musik von Kalchreuther Vereinen und den Kindern 
von Grundschule und Kindergarten bereichert. 
 
14.00 Uhr Männergesangverein 1848 
14.45 Uhr Gemischter Chor Liederkranz 
15.30 Uhr Posaunenchor Kalchreuth 
16.30 Uhr Kindergartenkinder 
17.00 Uhr Kindern der Grundschule Kalchreuth 
 
Der Nikolaus kommt mit dem Christkind nach dem 
Liedvortrag der Schulkinder.  
 
Wir wünschen allen Besuchern und Ausstellern einen 
schönen Adventsmarkt. 

Anzeigenschluss für die Januar-
Ausgabe ist der 14.12.2023

Hinweis  
für Rathausbesucher  

Für Amtsbesuche bitten wir um 
Terminvereinbarung  

per Telefon oder E-Mail: 

Frau Keller; Sekretariat: Tel. 518344-0,  
gemeinde@kalchreuth.de 

Frau Stiegler;  
Einwohnermelde-, Passamt: Tel. 518344-16,  

andrea.stiegler@kalchreuth.de 

Frau Meierhöfer; Friedhof, Gewerbewesen:  
Tel. 518344-17, 

ulrike.meierhoefer@kalchreuth.de 

Herr Regn; Bauamt: Tel. 518344-12,  
alexander.regn@kalchreuth.de
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Ablesung der Wasserzähler –  
Zählerstandsmeldung auch online möglich 
 
Die Ablesebriefe werden im Dezember von der 
Gemeindeverwaltung an die Hauseigentümer verschickt.  
Die Ablesung erfolgt zum 31.12.2023. 
Bitte überprüfen Sie die Daten auf dem Ablesebrief und 
teilen uns evtl. Änderungen mit. 
 
Sie haben folgende Möglichkeiten uns die Zählerstände  
bis spätestens 10.01.2024 zu melden: 
 
1. Online-Meldung 

- auf der Internetseite www.kalchreuth.de, dort finden 
Sie das Bürgerserviceportal. Im Menü „Bürgerser -
vice“ unter dem Stichwort „Wasserzählerablesung“ 
öffnet sich das entsprechende Online-Formular. 

- oder über Ihr mobiles Gerät per QR-Code. 
 
2. Ablesebrief; diesen vollständig ausfüllen und: 

- im Rathaus abgeben  
- oder faxen an 0911/518344-39  
- oder per Mail an susann.becker@kalchreuth.de senden 

 
Der Termin ist unbedingt einzuhalten! Wenn die 
Meldung nicht rechtzeitig eingeht, wird der 
Wasserverbrauch geschätzt. Eine Änderung des 
geschätzten Verbrauchs ist dann nicht mehr möglich. 
 

Großer und günstiger

werktags von 09.00 bis 17.30 Uhr 
sonntags von 10.00 bis 15.30 Uhr

Christbaumverkauf

Lettenfeld 8, 91090 Effeltrich, Tel. 0171 / 4 40 86 34

Große Auswahl an:

Nordmanntannen 
Blaufichten / Fichten 
Tannengrün

Handel mit land- und 
forstwirtschaftlichen Erzeugnissen

FISCHER

F

vom 8. 12. - 23.12. 2023
auf dem Festplatz in Heroldsberg

Anzeigenschluss für die Januar-
Ausgabe ist der 14.12.2023

Nehmen Sie keine Hochrechnungen vor, da in 2024 
einige Wasseruhren ausgetauscht werden und es 
dadurch zu Zählerüberläufen kommen könnte die nicht 
mehr rückgängig gemacht werden können und somit 
höhere Kosten für den Abnehmer verursachen. 
 
Bitte helfen Sie alle mit, damit wir schnell und wirtschaft-
lich für Sie arbeiten können. 
 
Vielen herzlichen Dank im Voraus.

werktags von 10.00 bis 17.30 Uhr 
sonntags von 10.00 bis 12.00 Uhr
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Der nächste Winter kommt bestimmt! - 
Winterdienst 
 
Alle Jahre wieder, spätestens wenn die ersten 
Schneeflocken fallen, werden Fragen von Bürger*innen 
rund um die Räum- und Streupflicht aktuell. Daher möch-
ten wir mit diesem Beitrag etwas „Licht in das 
Schneechaos“ bringen.  

Die wichtigsten Erkenntnisse hierzu sind, dass nicht alle 
Straßen der Gemeinde schnee- und eisfrei gehalten wer-
den müssen und die Räum- und Streupflicht nicht „rund 
um die Uhr“ besteht.  

Die Räum- und Streupflicht der Gemeinde richtet sich 
nach Art und Wichtigkeit des Verkehrs, sowie ob Kraft- 
oder Fußgängerverkehr betroffen sind. Hierzu wurde ein 
„Räum- und Streuplan“ entworfen. Dieser zeigt, welche 
Straßen aufgrund ihrer Art und Wichtigkeit geräumt wer-
den und bei welchen Straßen dies nicht oder nur bedingt 
stattfindet. Gemeindliche Gehsteige werden, unabhängig 
von dem Räum- und Streuplan, weiterhin geräumt und 
gestreut. Auch wird bei extremen Wettersituationen, wie 
Eisregen, das komplette Gemeindegebiet nach 
Möglichkeit gestreut.  

Grundsätzlich ist ein Winterdienst so organisiert, dass der 
größte Teil an Verkehrsteilnehmern von ausgehenden 
Gefahren geschützt wird. Die Räum- und Streupflicht 
besteht nicht „rund um die Uhr“, vielmehr ist mit Beginn 
des Hauptberufsverkehrs, dies ist in der Regel um 7 Uhr, 
sicherzustellen, dass die erforderlichen Räum- und 
Streumaßnahmen getroffen sind. Samstags ist 8 Uhr und 
an Sonn- und Feiertagen 9 Uhr festgelegt. Abends ist eine 
Ausführung von Winterdienstmaßnahmen bis 20 Uhr 
sichergestellt. Nach 20 Uhr und zur Nachtzeit besteht 
keine Räum- und Streupflicht.  

Ein effektiver Winterdienst kann nur durch den Einsatz 
von Räumfahrzeugen gewährleistet werden, sodass 
zwangsläufig auf Grundstückszufahrten, Hauseingänge 
oder auch von Anliegern bereits freigeräumte Gehwege 
nur bedingt Rücksicht genommen werden kann. Leider 
muss hierbei auch in Kauf genommen werden, dass 
Einfahrten ggf. wieder zu geräumt werden oder Schnee 
auf Wege gelangt, die bereits freigeschaufelt waren. 
Natürlich wird versucht dies zu vermeiden, was aber nicht 
immer möglich ist.  

Das Streusalz bleibt leider nicht nur auf der Straße und 
auf den Gehwegen, sondern wird durch Schmelzwasser 
und Regen auch in die Natur geschwemmt, was nicht 
ohne Folgen bleibt. Alleine schon der Natur zu liebe, 
möchten wir so viel Streusalz wie möglich sparen. Daher 
werden die Menge und Notwendigkeit des Streusalzes, 
das ausgebracht wird, reduziert und genau abgeschätzt. 
Vorbeugende Streumaßnahmen werden nicht vorgenom-
men. Um aber dennoch die Sicherheit aller Verkehrs -
teilnehmer*innen zu gewährleisten, werden sowohl die 
Wettervorhersagen beachtet, als auch Kontrollfahrten 
durchgeführt um einschätzen zu können wann, wo und 
wieviel Streusalz wirklich ausgebracht werden muss.  

Ein wichtiger abschließender Punkt beim Thema 
Winterdienst ist auch die Eigenverantwortlichkeit jedes 
Verkehrsteilnehmers. Hierbei ist es nicht relevant ob Sie 
als Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger unterwegs 
sind. Gerade im Winter ist es enorm wichtig, sich an die 
gegebenen Straßenverhältnisse anzupassen. 

Für Ihr Verständnis – schon jetzt – herzlichen Dank! 
 
Legende zum Räum- und Streuplan:  
- Rot = Priorität I (verkehrswichtige und zugleich  

gefährliche Straßenstellen)  
- Gelb = Priorität II (weniger verkehrswichtige oder 

gefährliche Straßenstellen) 
- Grün = Priorität III (Sicherheitsrelevante Straßenstellen) 
- Blau = Kreis- oder Staatsstraße (keine Zuständigkeit 

der Gemeinde Kalchreuth) 
 

Berücksichtigung von Großvieheinheiten  
bei der Verbrauchsgebührenabrechnung  
für das Jahr 2023 – Antrag nötig! 
 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung kann 
für jede Großvieheinheit 10m³/Jahr bei den Abwasser -
gebühren in Abzug gebracht werden (die ersten 12m³ sind 
davon ausgenommen). 
 
Dafür muss ein Antrag gestellt werden. Diesen erhalten 
Sie bei Frau Becker, Tel. 0911/518344-14. Zur Ermittlung 
der Großvieheinheiten füllen Sie den Antrag aus und 
geben diesen bis spätestens 10.01.2024 wieder ab. 

 

Entrichtung der Gebühren  
für Wasser/Abwasser 
 
Am 15.12.2023 werden die Gebühren für Wasser und 
Abwasser zur Zahlung fällig. 
 
Zahlungspflichtige, die nicht am Abbuchungsverfahren 
teilnehmen, werden gebeten, die Gebühren bis zum 
15.12.2023 auf eines der Konten der Gemeinde 
Kalchreuth zu überweisen. 
 
Sparkasse Erlangen,  

IBAN: DE46 7635 0000 0020 0002 79,  
BIC: BYLADEM1ERH 

 
VR-Bank Bamberg-Forchheim eG,  

IBAN: DE87 7639 1000 0003 0183 00, 
BIC: GENODEF1FOH 

 
Bitte geben Sie bei allen Zahlungen die auf den Be -
scheiden abgedruckte Finanzadresse (FAD-Nummer) an. 
 
Weiterhin wird auf die Möglichkeit hingewiesen die fälligen 
Beträge abbuchen zu lassen. 
 
Entsprechende Vordrucke sind im Rathaus erhältlich.
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Alle Medien finden Sie auf unserem online-Katalog 
WebOPAC.  
Nutzen Sie auch die Onleihe eMedienBayern.  
 
VORBESTELLTE MEDIEN 
Vorbestellte Medien müssen nach Benachrichtigung 
innerhalb von einer Woche in der Bücherei von Ihnen  
abgeholt werden. 
 
FLOHMARKT 
Aussortierte Medien, wie Bücher und Zeitschriften   
können für 1,00 € pro Medium, Überraschungstüten für 
3,-- € erworben werden. (Sie können sich aber auch ihre 
eigene Überraschungstüte einfach selbst packen)  
 
MEDIENSPENDEN 
Herzlichen Dank an alle Medienspender/innen in 2023  
           
Wir wünschen allen eine schöne Vorweihnachtszeit, 

friedliche Weihnachten  
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 

 
Auf immer Wiedersehen in der Bücherei  

ihr Bücher-drei-Team 

ÖFFNUNGSZEITEN 
Dienstag 10:00  bis  12:00 Uhr 
Mittwoch 16:00  bis  20:00 Uhr 
Donnerstag 16:00  bis  18:30 Uhr 

 
 

Die Bücherei ist vom  
21.12.2023 bis 04.01.2024  

geschlossen!!!! 
 
 
 
 
 
 
NEUHEITEN 
Rachel Elliot Flamingo 
Andreas Izquierdo Kein guter Mann 
Hakan Nesser Ein Fremder klopft an deine Tür 
Rita Falk Steckerlfisch Fiasko 
Ragnar Jónasson 
Katrín Jakobsdóttir Reykjavik 
Tuomas Oskari Tage voller Zorn 
Sebastian Fitzek Die Einladung 
Ellen Sandberg Keine Reue 
Robert Galbraith Das strömende Grab  
Giles Blunt Kanadischer Winter 
 
Auf die Spiele, fertig los  
und ran an die neuen Spiele! 
 
u. v. m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit unseren Advents- und Weihnachtsbüchern lässt 
sich die Vorweihnachtszeit wunderbar überbrücken. 

Die Gemeindebücherei informiert ..... Die Gemein de  büche rei informiert ..... Die Gem 
Gemeindebücherei informiert ..... Die Gemein de  büche rei informiert ..... Die Gemeind 
Die Gemeindebücherei informiert ..... Die Gemein de  büche rei informiert ..... Die Gem 

Christbaum Entsorgungsaktion 
der Kalchreuther Pfadfinder 

 
 

     Samstag, 13.01.24 ab 8:00 Uhr  
       im gesamten Gemeindegebiet 

 
Gebühr: 5.-- €  

 
 
 
 

Bitte stellen Sie Ihren Baum sichtbar am Straßenrand ab. 
 

Bezahlung bar bei Abholung  
oder das Geld in einer Tüte am Baum befestigen 
 
Der Erlös kommt in vollem Umfang der Pfadfinderarbeit Kalchreuth zu Gute. 

Holen Ihr Altauto 
Abmeldung gegen Gebühr. 

Seriös mit Verwertungs-Nachweis. 

Lorenz Recycling, Tel.: 09134/907334
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Die Gemeinde Kalchreuth veröffentlicht nur die Namen 
und Daten der Geburtstagsjubilare, die dazu eine 
Einwilligungserklärung abgegeben haben. 
Bei Fragen oder Änderungen wenden Sie sich bitte an 
Frau Becker, 518 344-14.  
Der Bürgermeister und der Gemeinderat Kalchreuth 
gratulieren allen Geburtstagsjubilaren und wünschen 
Gesundheit und Wohlergehen! 

Dezember 2023 

Herzlichen 
Glückwunsch   
Hauer Paul, geboren am 10.12.1942, wohnhaft in 
Kalchreuth, Herrngartenstr. 21, zum 81. Geburtstag 

Briceno la Rosa, Ursula, geboren am 11.12.1946, wohn-
haft in Kalchreuth, Bahnhofstr. 3, zum 77. Geburtstag 

Swoboda, Gerhard, geboren am 13.12.1950, wohnhaft in 
Kalchreuth, Am Spirkbrunnen 9, zum 73. Geburtstag 

Gebhardt, Hans, geboren am 17.12.1943, wohnhaft in 
Kalchreuth, Schloßstr. 9, zum 80. Geburtstag 

Maußner, Helmut, geboren am 31.12.1939, wohnhaft in 
Kalchreuth, Rosenwinkel 10, zum 84. Geburtstag

pí~åÇÉë~ãíäáÅÜÉ=jáííÉáäìåÖÉå

Polstermöbel- und Teppich- 
REINIGUNG

Wir reinigen Polstermöbel und Teppichböden im Haus mit 
modernsten Maschinen, schnell, gründlich und preiswert! 

– KEINE FAHRTKOSTEN – 
91077 Neunkirchen am Brand 

Tel. 0 9134 /15 26

Anzeigenschluss  
für die Januar-Ausgabe  

ist der 14.12.2023

Einladung zur Weihnachtsfeier  
 
Wir möchten alle unsere Mitglieder zu unserer diesjähri-
gen Weichnachtsfeier bei Kaffee und Kuchen (kosten-
los), sowie einer kleinen Tombola herzlichst einladen. 
 
Wir wollen uns auf die bevorstehende Weihnachtszeit  
einstimmen. 
 
WANN: Samstag, den 02.12.2023 ab 14:00 Uhr 
WO: Mehrzweckraum - Rathaus Kalchreuth  
 

Eure Pauline Drexler und Team  
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Lebenshilfe Erlangen e.V. 
Geschäftsstelle Goerdelerstraße 21, 91058 Erlangen 
Telefon: 09131/92 07-100, Telefax: 09131/92 07-007 
E-Mail: info@lebenshilfe-erlangen.de 
www.lebenshilfe-erlangen.de

Weihnachtskonzert der Stadtkapelle 
Erlangen mit dem Chor Vocanta  
Ein Teil des Erlöses kommt der Lebenshilfe zugute  
 
Mit himmlischen Klängen stimmt die Erlanger Stadtka-
pelle auf Weihnachten ein. Das Sinfonische Blasorchester 
unter der Leitung von Norbert Folk führt damit die belieb-
te Tradition fort und diesmal ist auch wieder ein Chor 
dabei. Joachim Adamczewski mit seinem Chor Vocanta 
gestaltet das Konzert mit. Es findet am Freitag,15. 
Dezember um 20 Uhr in der Heinrich-Lades-Halle am 
Rathausplatz 1 in Erlangen statt.  
 
Zu hören sind Stücke für Blasorchester im Original und in 
Bearbeitung: wie zum Beispiel „Bilder einer Ausstellung“ 
von Mussorgskij und „The Beauty and the Beast“ von A. 
Menken. Vocanta präsentiert Werke unter anderem von 
H. Schütz, F. Mendelssohn-Bartholdy und M. Lauridsen. 
Chor und Orchester singen und spielen auch gemeinsam, 
weihnachtlich wird es natürlich auch.  
 
Rainer Kretschmann vom Bayerischen Rundfunk führt in 
launiger Weise mit viel Interessantem durch den Abend. 
Ein Teil des Erlöses kommt wieder der Lebenshilfe zugu-
te, die Schirmherrschaft hat Erlangens Oberbürgermeister 
Dr. Florian Janik. Dank gilt der Sparkasse Erlangen für die 
Förderung des Konzerts.   
  
Eintrittskarten zu 17,- € sind im Vorverkauf online erhält-
lich unter www.reservix.de, im Erlanger E-Werk, 
Fuchsenwiese 1, in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe 
Erlangen, Goerdelerstraße 21, sowie im Lebenshilfe 
Laden, Nürnberger Straße 47. An der Abendkasse kosten 
die Karten 19,-€. Es ist freie Platzwahl.  
 

Kreisverband Erlangen-Höchstadt e.V. 
Michael-Vogel-Str. 26 , 91052 Erlangen 

Pflegeberatungsstelle der AWO-Erlangen-
Höchstadt; kostenlose neutrale Pflege- und 
Demenz Beratung in Kalchreuth 
 
Die Beratungsstelle berät und informiert über Pflege und 
Demenz telefonisch in Sprechstunden, vereinbarten 
Hausbesuchen und per email. 

• häusliche Versorgung, mit ambulanten Hilfen 
• teil- und stationäre Versorgung 
• Wohnformen im Alter 
• Demenz sowie altersbedingte psychische und  

körperliche Veränderungen 
• psychosoziale Anliegen 
• EDU- Kurse für pflegende Angehörige mit Menschen 

mit Demenz 
 

Jeden 3.Montag im Monat Sprechzeiten  
von 13:30 -15:30 Uhr im Rathaus Kalchreuth  

mit Terminvereinbarung möglich 
 
Weitere Informationen und Kontakt: Fachberaterin: Petra 
Mönius-Gittelbauer 09131/715385 mobil: 0176/10005747 
petra.moenius-gittelbauer@awo-erlangen.de 

jáííÉáäìåÖÉå=îçå=~åÇÉêÉå=_ÉÜ∏êÇÉå=ìåÇ=fåëíáíìíáçåÉå

Werbung bringt Erfolg!

CONTAINERDIENST 
Telefon 0 91 34 / 90 92 75

KaffeeStunde 
  
 
bei der AWO Kalchreuth 
jeden Dienstag ab 14 Uhr 
im Rathaus, Vereinsraum 
Jedermann/-frau ist herzlich willkommen!



www.kalchreuth.de

- 17 -

k~ÅÜêáÅÜíÉå=îçå=sÉêÉáåÉå=ìåÇ=lêÖ~åáë~íáçåÉå

1. FC Kalchreuth

An alle Wanderfreunde 
 
Einladung  zur nächsten Wanderung  
 
am Donnerstag den 7. Dezember 2023  
um 13.30 Uhr 
Treffpunkt an der Wandertafel am Dorfplatz. 
 
Wir wandern um den Hirschberg und lassen das Wan-
derjahr mit Glühwein am Kirschenhäuschen in der 
Heide ausklingen. 
Wegstrecke etwa 6 km. 
 
Willkommen sind alle wanderfreudigen Mitglieder, 
Rentner/innen und interessierte Gäste.  
 

Mit sportlichen Grüßen 
Ernst Bayerlein 

 

Einladung zur Weihnachtsfeier des 1. FCK 
am 16.12.23 
 
Am Samstag, den 16.12.23, lädt der FCK wieder alle 
Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins zu seiner 
Weihnachtsfeier in die Schulturnhalle ein. 
 
Beginn ist um 19.00 Uhr. Für das leibliche Wohl halten wir 
Snacks, Leckereien und Getränke bereit. 
 
Verbringt mit uns einige besinnliche und fröhliche 
Stunden, mit einem umfangreichen Programm bei unserer 
Weihnachtsrevue. Auch das Kalchreuther Christkind hat 
sein Kommen zugesagt. 
 
Natürlich gibt es auch wieder unsere beliebte Tombola, 
bei der jedes Los gewinnt!!! 
 
Sammlung für die Tombola ab Anfang Dezember 
Für die Tombola werden ab Anfang Dezember wieder 
Sportlerinnen und Sportler des FCK bei unseren 
Mitgliedern sammeln gehen. Wir hoffen auf zahlreiche 
Sach- und/oder Geldspenden und bedanken uns jetzt 
schon bei allen, die uns dabei unterstützen. 
Gerne können Sachspenden auch direkt am Freitag, den 
15.12.23, zwischen 15.30 und 18.30 Uhr in der Turnhalle 
abgeben werden. 
 
Zu den Preisen die wir sammeln haben wir eine kleine Bitte: 
Jeder Preis der Tombola sollte einen Wert von wenig-
stens 5 € haben und neuwertig sein. Wir bitten höflichst 
darum, das Niveau der Tombola hoch zu halten und bitten 
um entsprechende Preise, gerne auch Geldspenden, 
dann besorgen wir attraktive Preise.    
 
Was steht weiter an beim FCK, SAVE THE DATE 
Sonntag, den 10.12., Adventsmarkt am Dorfplatz   
Samstag, den 16.12., Weihnachtsfeier  
Samstag, den 27.01., Faschingsball in der Schulturnhalle. 
Sonntag, den 28.01., Kinderfasching in der Schulturnhalle  

Advent bis Jahresend(2023) 
 
Der alte Dorfbrunnen in Röckenhof ist wieder standfest, 
wurde professionell saniert und wird traditionell zum 
Hingucker, wenn ihn fleißige, kunstbewusste Mitbürger-
Innen zum Osterbrunnen herausputzen oder -aktuell- mit 
einer bäuerlichen Krippe während der Adventszeit auf das 
bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.  
 
Fr. 01.12. von 14:00 bis 18:00 Uhr  
Letztmalig Café im Hirtenhaus vor Weihnachten 
(Wiedereröffnung am Donnerstag, 11.01.2024) 
 
So.10.12. besuchen wir den Adventsmarkt in Kalchreuth 
 
Mi. 06.12. 18.00 Uhr im Hirtenhaus 
Kindergruppe: Voller Vorfreude lauschen Kinder den 
Geschichten zur Vorweihnachtszeit und werden plötzlich 
ganz still und brav wenn es klopft, der Nikolaus tatsäch-
lich erscheint und jedes ganz persönlich beschenkt.  
„Managerin“ des alten Herrn bittet um verbindliche 
Anmeldung bis zum 2.12.  unter Tel. Nr. 0911/611650 
oder per e-Mail an  „alexandra.weigel@web.de“ . 
 
Mi. 13.12. 14:30 Uhr Seniorencafé im Hirtenhaus 
Besinnliches bei Kaffee, Stollen und Plätzchen, 
Geschichten und Lieder zur Weihnachtszeit mit Spiel und 
Spaß... 
 
So. 31.12. 23.45 Uhr Silvester am Dorfweiher: 
Röckenhofer Familien und ihre Gäste treffen sich am 
Dorfweiher um bei klassischer Musik gemeinsam die letz-
ten Sekunden des alten Jahres herunterzuzählen. Mit 
einem zentralen Feuerwerk begrüßen wir das Neue Jahr 
in vollem Bewusstsein was gleichzeitig in anderen 
Regionen des Globus geschieht. Ein fröhliches Umarmen 
und Zuprosten,  Wünsche, die Hoffnung machen sollen 
für ein ganz persönliches, zufriedenes Neues Jahr . 
Gäste, die trotzdem eigene Kracher zünden wollen,  bitten 
wir dringend, unbedingt außerhalb der Weiheranlage zu 
bleiben und den Müll wieder mitzunehmen. 
 
Allen MitbürgerInnen wünschen wir eine „stade“ 
Adventszeit, frohe Weihnachtstage im Familienkreis und 
ein rundum gesundes, gesegnetes Jahr 2024, bleiben Sie 
engagiert, bewahren sie weiter den sozialen Zusam -
menhalt und schauen Sie doch einmal in unserem 
„Kleinen Café“ vorbei. 
Unserem bisherigen Bürgermeister Herbert Saft wün-
schen wir einen gesunden, erfüllten Ruhestand, verbun-
den mit einem herzlichen Dankeschön, dass er stets ein 
offenes Ohr für die Belange der Dorferneuerung 
Röckenhof  hatte.  
Vielen Dank auch der Verwaltung und dem Bauhof für ihre 
Unterstützung. 

www.roeckenhof.de Jürgen Beck (für den Vorstand)
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Kalchreuth - La Chapelle des Fougeretz

"Partnerstädte seit 1993"  
"Villes jumelées depuis 1993"

Ausblick: Fahrt nach Frankreich an Himmelfahrt 2024 
„Terre et Mer“ 
 
Der Partnerschaftsverein Kalchreuth plant über das 
Himmelfahrtswochenende 2024 endlich wieder eine Fahrt in 
die bretonische Partnergemeinde. Dazu sind nicht nur lang-
jährige Wegbegleiter unserer Partnerschaft herzlich eingela-
den, sondern ganz besonders auch Neueinsteiger und 
Familien, die Interesse am Austausch und Dialog mit fran-
zösischen Familien haben und Freude daran mitbringen, 
Land und Leute kennenzulernen. Die Unterbringung findet in 
Gastfamilien statt. Gerne unterstützen wir Sie bei einer 
Schulbefreiung für Ihre Schulkinder an der Grundschule 
bzw. einer weiterführenden Schule für den Brückentag. 
Die Delegation aus Kalchreuth startet gemeinsam am 
Mittwochabend, 8.5., mit dem Reisebus nach Frankreich 
und erreicht die Partnergemeinde La Chapelle des 
Fougeretz im Herzen der Bretagne am nächsten Morgen. 
Nach einem gemeinsamen Frühstück mit unseren franzö-
sischen Freunden verbringen wir den Tag in den 
Gastfamilien. Um 18 Uhr sind wir zu einem Empfang im 
Rathaus geladen, bei dem die Partnerschaftsurkunde 
zum 30-jährigen Jubiläum neu signiert wird. Am Freitag 
starten wir schon frühmorgens zu einem Ganztages -
ausflug mit dem Bus ins Weingebiet Clisson bei Nantes. 
Für Erwachsene und Kinder gibt es dort ein interessantes 
Programm. Im Anschluss an den Familientag am 
Samstag findet ab 19 Uhr ein Festabend mit Livemusik 
und Tanz im Golfclub Cap Malo statt. Sonntagmorgen 
geht es dann wieder mit dem Bus zurück nach Kalchreuth. 
Klingt spannend? Dann schauen Sie doch am 10.12.2023 

an unserem Stand am Kalchreuther Adventsmarkt vorbei 
– bei französischen Spezialitäten stehen wir für weitere 
Informationen zur Verfügung!  Sie erreichen uns auch per 
E-Mail unter der Adresse pvkalchreuth@gmx.de, hier kön-
nen Sie auch das Anmeldeformular anfragen.  
 
Rückblick: Begegnung in Kalchreuth 2023 
Wir freuen uns, dass das Jahr 2023 wieder Normalität in 
unsere Partnerschaft mit La Chapelle des Fougeretz 
gebracht hat. Nach der coronabedingten Pause waren 
unsere französischen Freunde über das Himmelfahrts -
wochenende zu Gast bei uns in Kalchreuth. Gemeinsam 
feierten wir das 30-jährige Bestehen unserer Partner -
schaft mit einer feierlichen Neuunterzeichnung des 
Partnerschaftsvertrages sowie der symbolischen 
Pflanzung der beiden Rosen "Charles de Gaulle" und 
"Konrad Adenauer" vor dem Rathaus von Kalchreuth. 
  
An dieser Stelle möchten wir Giti Schmidtlein von Herzen 
danken, die über viele Jahre hinweg den Austausch mit 
unserer Partnergemeinde koordiniert, organisiert und mit 
Leben gefüllt hat. Sie hat zum Ende dieses Jahres ihr Amt 
als geschäftsführende Vorsitzende des Partnerschafts -
vereins niedergelegt. Durch ihr kontinuierliches Engage -
ment ist die Partnerschaft auch nach 30 Jahren noch 
lebendig und gewinnt immer wieder neue Freunde. In ihrer 
Zeit im Vorstand hat sie ihre tiefe Verbundenheit zu unse-
rem Nachbarland in die Öffentlichkeit getragen und dabei 
stets betont, welchen unschätzbaren Wert eine persönlich 
erlebbare Freundschaft für das Friedensprojekt Europa 
und den Beitrag zur Aussöhnung und Verständi gung hat. 
 
Der Partnerschaftsverein Kalchreuth wünscht allen 
Mitgliedern, Unterstützern, Gastfamilien und Freunden ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest – „Joyeux Noël!“ 
 
Der Vorstand des Partnerschaftsvereins Kalchreuth 
(pvkalchreuth@gmx.de)
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SCHÜTZENGESELLSCHAFT 
Grünwald Kalchreuth e.V. 1960

Der Oktober im Schützenverein Kalchreuth 
 
Am 21. Oktober fand der Schützenball im Gasthaus Drei 
Linden Kalchreuth statt. Zu diesem Anlass freute sich die 
Schützengesellschaft Kalchreuth elf Personen zu 25, 40, 
50 oder 60 Jahre Mitgliedschaft ehren zu können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im September wurden alle Bürgerinnen und Bürger dazu 
aufgerufen ihre Treffsicherheit beim Bürgerschießen unter 
Beweis zu stellen. Den besten Schuss erzielte Johanna 
Konovsky (2. vr). Im selben Zuge schossen die Mitglieder 
des Vereins um den Titel des Schützenkönigs. Hierbei 
konnte David Böhm (2. vl) den besten Treffer landen. Für 
seine Leistung erhielt er eine handbemalte Holzscheibe 
und für ein Jahr, die Kette des Schützenkönigs.  
In einer separaten Schussserie sind die Vereinsmeister 
ermittelt worden. Karina Stahl (3. vr) konnte die 
Vereinsmeisterschaft der Damen erneut für sich entschie-
den. Die Auszeichnung zum Vereinsmeister der Herren 
ging an Andreas Schweiger. Sämtliche Auszeichnungen 
wurden im Rahmen des Schützenballs von Vorstand 
Bernd Pfaffl (1. vr) an die jeweiligen Gewinner übergeben. 
Ein weiteres Vereinsereignis war die Schützenwanderung 
am 29. Oktober. Unsere diesjährige Herbstwanderung 
führte uns in die nördliche Frankenalb zum Osternoher 
Talkessel. Der 10km langer Rundwanderweg ging von 
Hedersdorf über Bondorf nach Osternohe. Hier konnte in 
einem urigen Landgasthof zum gemeinsamen 
Mittagstisch eingekehrt werden, bevor es zurück zum 
Ausgangspunkt ging. Der Verein freute sich über die zahl-
reiche Teilnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Schützengesellschaft Grünwald e.V. wünscht allen 
Bürgerinnen und Bürgern eine ruhige und besinnliche 
Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage und einen guten 
Rutsch in ein gesundes Jahr 2024. 

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende 
 
Für den MGV 1848 Kalchreuth geht ein wechslungsrei-
ches und aktives Jahr zu Ende. Neben dem gelungenen 
Jubiläum zu unserem 175sten Geburtstag am 14. 
Oktober, traten wir im April bei der Nacht der Chöre in 
Eschenau auf, im Mai beim Frühjahrskonzert des MGV 
Groß- und Kleingeschaidt, im Juni beim 100-jährigen 
Jubiläum der Sängervereinigung Schwabachgrund in 
Eckenhaid und bei der Serenade des Gemischten Chor 
Liederkranz Kalchreuth im Graben des Hallerschlosses, 
und im November beim Landkreissingen in Bubenreuth. 
Der Auftritt am Kalchreuther Adventsmarkt am 10. 
Dezember schließt die Aktivitäten dieses Jahres ab. 
 
Den ganzen Sommer über standen die Vorbereitungen für 
das 175ste Jubiläum im Vordergrund. Ein gelungener 
Konzertabend war der Dank für alle, die aktiv an den 
Vorbereitungen beteiligt waren. Die durchweg positiven 
Reaktionen der Zuhörer ermunterten die Sänger den ein-
geschlagenen Weg weiter zu gehen. Für das Lob und die 
eingegangenen Spenden bedanken wir uns bei den 
Zuhörern und Spendern sehr herzlich.  
 
Neue Sänger sind willkommen 
Wer aktiv in einem erfolgreichen Männerchor mitsingen 
möchte ist jederzeit willkommen. Wir proben dienstags ab 
20:00 Uhr circa 1 ½ Stunden in unserem Vereinslokal. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter Telefon 01520 
1895289.  
 
Hauptversammlung am 12. Dezember 2023, 20:00 Uhr 
Hiermit ergeht Einladung an alle Vereinsmitglieder. Die 
Hauptversammlung findet im Wappenzimmer unseres 
Vereinslokales, Doris Meisel am Dorfplatz statt mit folgen-
den Tagesordnungspunkten: 
• Begrüßung 
• Totenehrung 
• Bericht des Schriftführers 
• Bericht des Chorleiters 
• Bericht des Kassiers 
• Bericht des Vorstandes 
• Entlastung der Vorstandschaft 
• Anträge, Wünsche, Diskussion  
 

Anträge und Wünsche bitte mit kurzer schriftlicher 
Begründung bis 5. Dezember beim 1. Vorstand abgeben. 
Weihnachtsfeier am 19. Dezember 2023, ab 19:00 Uhr. 
 
Die Weihnachtsfeier findet am 19.12.2023, ab 19:00 Uhr 
im Wappenzimmer unseres Vereinslokales statt. Auch 
hierzu sind alle Vereinsmitglieder eingeladen. Wer vorher 
etwas Essen möchte sollte früher kommen um Störungen 
bei der Feier zu vermeiden. 
 
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern von 
Kalchreuth ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 
das kommende Jahr. 
 

Die Vorstandschaft 



Neue Gasse 15 • 90562 Kalchreuth 
Telefon 0911 5188495 

www.schreinereiwoelfel.de 
schreinereiwoelfel@t-online.de
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FROHE

WEIHNACHTEN
SOWIE EIN GLÜCKLICHES
UND GESUNDES NEUES
 JAHR 2024

wünschen Ihnen
der GRÜNE Ortsverband Kalchreuth
und die GRÜNE Fraktion im Gemeinderat

Forther Hauptstraße 2
90542 Eckental

Telefon (0 91 26) 25 95-0
www.auto-kofler.de

UND AUCH WEITERHIN FÜR  
VW NUTZFAHRZEUGE. 

Als Servicepartner von Audi, VW und VW Nutzfahrzeuge bieten wir Ihnen sach- und fachgerechte Reparaturen, Servicetätig-
keiten und Werkstatttätigkeiten aller Art. Um Ihnen und Ihrem Wagen eine optimale Betreuung zu ermöglichen, sind wir darauf 
bedacht, unsere Mitarbeiter stets weiterzubilden und auf dem neusten Stand der Technik zu halten. Schulungen sowie interne 
und externe Weiterbildungen garantieren Ihnen einen bestmöglichen Service bei allen Belangen, die Ihr Fahrzeug betreffen. 

Sprechen Sie uns gerne an, wir kümmern uns sowohl um die Wartung  
als auch um die Instandsetzung Ihres Fahrzeuges!

IHR REGIONALER & FACHKUNDIGER  
SERVICEPARTNER FÜR VW & AUDI

Service

Nutzfahrzeuge
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Weihnachtsfeier 
 
Der Gemischte Chor Liederkranz lädt alle seine Mitglieder 
zur traditionellen Weihnachtsfeier ein. Sie findet am 5. 
Dezember um 18.30 Uhr im Stübchen vom Gasthaus Reif 
in Käswasser statt. Wir wollen uns geistig und musikalisch 
auf die „staade“ Zeit einstimmen und würden uns über 
regen Besuch, besonders von passiven Vereinsmitglie -
dern und ehemaligen aktiven Sängerinnen und Sängern, 
sehr freuen. Die Vorstandschaft hat sich bemüht, ein 
abwechslungsreiches Programm mit nachdenklichen und 
auch erheiternden Beiträgen zusammen zu stellen. Es 
werden auch wieder einige Mitglieder für ihr langjähriges 
Engagement für den Chor geehrt. 
 

     Männergesangverein Röckenhof 1893 
 

Liebe Freunde des weihnachtlichen Chorgesangs, 
 
der Röckenhofer Männerchor lädt herzlich zu seinem tra-
ditionellen "Singen unterm Weihnachtsbaum" ein. 
Gesanglich werden wir dabei unterstützt durch den MGV 
Groß- und Kleingeschaidt. Wir treffen uns diesmal am   

Samstag, den 16. Dezember um 18 Uhr  
auf dem Dorfplatz in Röckenhof.   

Wie die letzten Jahre auch, wollen wir uns vorher mit 
Glühwein und Weihnachtsgebäck auf das weihnachtliche 
Ereignis einstimmen. Auch der Nikolaus hat zugesagt, 
vorbei zu schauen und eine Kleinigkeit für unsere Kleinen 
mitzubringen. Nach dem Singen freuen wir uns auf ein 
gemeinsames gemütliches Beisammensein in unserem 
Vereinslokal "Zur Linde".  

gez. die Vorstandschaft

Gruppe Datum Uhrzeit 
Kinder 02.12. 15:00 Uhr Weihnachtsfeier 
 
  
 
 
 
 
 
 
Aktive Wehr - Dienstplan für November  2023 
13.12.  Mittwoch 19:00 Uhr Dienstversammlung  

Kommandanten Wahl 
 
First Responder 
18.12.  Montag 20:00 Uhr Unterricht -  

Weihnachtsfeier  
 
Weitere Termine 
01.12. Freitag 19:00 Uhr Weihnachtsfeier 
10.12. Sonntag Adventsmarkt 
 
Interessierte sind jederzeit herzlich eingeladen, zu einer 
unserer Übungsstunden vorbeizuschauen. 

 
Freiwillige Feuerwehr Röckenhof 
04.12. Montag 19:00 Uhr Unterricht 
18.12. Montag 19:00 Uhr Unterricht

Kinder- und Jugendfeuerwehr 
Kalchreuth-Röckenhof

Unseren verehrten Kunden  
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest  

und ein glückliches neues Jahr

d

e f
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Kubaka Kulturbahnhof Kalchreuth e.V.

KULTURPROGRAMM Dezember 
 
Kartenvorbestellung unter 0911/5187806 oder 
www.kulturbahnhof-kalchreuth.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skulptur „Schlafplatz“ 
Der seit März verwaiste Skulpturenplatz am kubaka ist 
wieder belegt. 
Als Schlafplatz hat sich der von der Bildhauerin Monika 
Ritter geschaffene Hund neben dem Eingang niederge-
lassen. 
Monika Ritter hat ihn dem Kulturbahnhof als Leihgabe zur 
Verfügung gestellt. 
Wir freuen und bedanken uns sehr!! 
Herzlichen Dank auch an die Gemeinde Kalchreuth und 
Michael Doser und Harald Wick vom Bauhof, die Trans -
port und Aufstellung ermöglicht und ausgeführt haben.  

Jazz am Bahnhof 126 
�

Freitag, 08. Dezember 2023 
Kulturbahnhof Kalchreuth, Bahnhofstr. 2 

Einlass 19:00 Uhr,  Beginn 20:00 Uhr  

�����
�

�
�
�

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lukas Keller (b)  Theresia Philipp (as, cl)  
Jonathan Hofmeister (p) Jan Philipp (dr) 

 

Neugierig wie ein Kind, immer auf der Suche nach dem unerwarteten, 
geheimnisvollen… so ist BÖRT. Die vier Musiker*innen aus der dichten Kölner 
Szene sind ein Paradebeispiel dafür, was im jungen europäischen Jazz aktuell 
möglich ist. Spielerische Umgang mit dem bestehenden, überraschende Idee, 
eine Prise Humor und natürlich Virtuosität. Die Neugier nach dem anderen, nicht 
gehörten bringt die vier zu neuen Ufern. 
Ihr Debut-Album „HANA“ ist 2021 bei BERTHOLD Records erschienen. 
 

www.lukas-keller.com/boert 

 
 

Eintritt:  18,- €, Schüler & Studenten 12,- € 
Karten nur unter: 0911- 5187806  und  tickets@kulturbahnhof-kalchreuth.de 

www.kulturbahnhof-kalchreuth.de  

„Weihnachtsfeier“ 
 
Liebe VdK-Mitgliederinnen und Mitglieder, 
am 08.12.2023 findet unsere Weihnachtsfeier statt, zu der 
wir alle Mitglieder mit ihren Angehörigen sowie 
Interessierte recht herzlich einladen. 
Die Feier findet im Gasthaus Meisel am Dorfplatz um 
18:30 Uhr statt.  
Um eine bessere Planung vornehmen zu können, bitten 
wir Sie, uns bis zum Mittwoch, dem 06.12.2023, mitzutei-
len, ob Sie an unserer Feier teilnehmen. 
Bitte geben Sie Ihre Zusage ab bei 
 

- Markus Kehr, Kalchreuth, Am Grubfeld 37,  
Tel. 0911 51820025 

- Hartmut Pruckner, Kalchreuth, Am Grubfeld 31,  
Tel. 0911 5180491 

- Otto Klaußner, Am Heckacker 29a,  
Tel. 0911 5188847 

- Lioba Wessels, Am Grubfeld 33 ,  
Tel. 0911 5188273 

- Helmut Beuttler, Am Grubfeld 19,  
Tel. 0911 5181219 

 
Selbstverständlich freuen wir uns auch über telefonische 
Rückmeldungen. 
 
Die Vorstandschaft VdK Kalchreuth freut sich über eine 
zahlreiche Teilnahme.

Ortsverband Kalchreuth

Wie viel Solarenergie kann ich 
auf meinem Dach erzeugen?

Auf www.solare-stadt.de/erh
dein Dach anklicken & selbst sehen.

Ein Service des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt

Qigong-Kurse  
mit Jutta Schweiger-Schmidt  

17:30 – 19:00 
19:30 - 21:00  

 
Anmeldung und Info:  0911/5180644 o. 0179/4966934 
Mitbringen: bequeme Kleidung, Matte, Decke  
Wir freuen uns auf Sie 

Kulturbahnhof Kalchreuth e.V. 
Hiltrud Brill  

Nähere Informationen zu Veranstaltungen 
und Vermietungen sowie Nutzung der Räumlichkeiten 
(Ausstellungen, Feiern, Kurse, Vorträge, etc.) erhalten 
Sie unter Tel.: 0911/5187806 (Hiltrud Brill)  
oder im Internet: www.kulturbahnhof-kalchreuth.de 
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•Elektro-Anlagen  
•EIB und KNX-Installation     
•Datennetzwerktechnik              
•Lichttechnik  

Inh.: Uwe Steger 

Dorfplatz 12 – 90562 Kalchreuth 
Tel.: 0911-518 08 80 
eMail: Elektro.Steger@t-online.de 

Wir  wünschen Ihnen  
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr. 

GPS Dezimalgrad 49.55917° Nord - 11.13682° Ost

Dr. Cornelius Brodner 
Praxis für innovative Zahnmedizin 

 

Weißgasse 26   90526 Kalchreuth   Deutschland 

Telefon +49.911.5181260   Fax +49.5186658 

Zahnarztpraxis@rodner.de   www.brodner.de

Mit den besten Wünschen zu den 
Festtagen und bleiben Sie gesund! 
Zwischen den Feiertagen  
sind wir auch gerne für Sie da. 

Vereinbaren Sie einfach Ihren Termin.

Gesegnete Weihnachtstage  
und ein gesundes Jahr 2024 

wünscht Ihnen 

Helene Kehr 

Kosmetik-Fußpflege 

Kalchreuth, Am Grubfeld 37,  
Tel. 0911/5181463

Hersbrucker Str. 33/35
91207 Lauf

Telefon:  09123 97300

Bestattungen in Kalchreuth 
und Umland seit 1961

www.birkmann-bestattungen.de
Zertifiziertes QM System nach ISO 9001:2008

Am Ende der Reise 
            gut ankommen

Wir bedanken uns bei unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
für das entgegengebrachte Vertrauen  

und wünschen allen ein frohes, gesegnetes  
Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 

D I E  D R U C K E R E I

OHGS C H R E I B W A R E N

Telefon 09134 / 99 82 11 
Forchheimer Straße 25 

91077 Neunkirchen am Brand
stengl@t-online.de
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G E B Ä U D E R E I N I G U N G  W E C K  M E I S T E R B E T R I E B 
Inh. Lydia Weck· Orchideenstr. 5 · 90542 Eckental · Telefon  09126.2913570
Fax  09126.2913572 · E-Mail  info@weck-macht-sauber.de · www.weck-macht-sauber.de

Fenster- und
Wintergartenreinigung

Gewerbliche
Unterhaltsreinigung

.de

Teppich- und
Polsterreinigung anlagenreinigung

Solar- und Photovoltaik-Bau- und Grundreinigung

GEBÄUDEREINIGUNG

WIR SIND ZERTIFIZIERT
NACH ISO 9001WIR SIND INNUNGSBETRIEB

WECK-MACHT-SAUBER

Elektro • Heizung • Sanitär  
• E-Check  
• Neu-Installation sowie Kundendienst und Wartung   
• Antennen / SAT-Anlagen  
• Öl-, Gas-, Pellet- und Holzheizungen  
• Wärmepumpen / Solaranlagen   
• Bad-Modernisierung  
• Wohnraumlüftung   
 

Großgeschaidt   124  
90562 Heroldsberg  
Telefon: 09126 / 28 32 32  
Mail: info@wolf-gt.com   

 
Meisterbetrieb seit 1997  
mit Notdienst – Service  

WUSSTEN SIE ...

IHNEN STEHEN BEI BESTEHENDEM  

PFLEGEGRAD MONATLICH 125 EURO  

FÜR HILFEN IM ALLTAG ZU!

 Wir informieren Sie kostenlos und  
unverbindlich über:

• die Organisation von häuslicher Pflege
• die Finanzierung von häuslicher Pflege

• Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige  
(Verhinderungspflege)

• Angebote unserer Tagespflege

IHR ZUVERLÄSSIGER  
PFLEGEDIENST 
FÜR KALCHREUTH,  
ECKENTAL, HEROLDSBERG 
UND IGENSDORF

Pflegedienst A-nette
Unterschöllenbacher Str. 1 | 90562 Kalchreuth – Röckenhof

Tel.: 0911 – 5192208 | www.pflegedienst-annette.de

E-Mail: bewerbung@pflegedienst-annette.de0179-9217916 / Mail: juersto@web.de

Garten Neu- und Umgestaltung
Gartenpflege – Rasen – Hecke 
Zäune – Wege und Terrassen 
Gartenteiche und vieles mehr ...

Ihr Garten ist meine Welt...
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Gasflaschentausch
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Gasflaschentausch
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